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A. Bekanntmachungen

• Aufruf über die Einebnung von Reihen-, Kinderreihen- und Urnenreihengräbern (Einzelgrä-
bern) und über den Ablauf der Nutzungsrechte von Familien- und Urnenfamiliengräbern auf 
den Friedhöfen der Kreisstadt Neunkirchen

B. Satzungen

• Ortssatzung über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 130 „Goethestraße West“ in der Kreisstadt Neunkirchen



 
  
 
 Der Oberbürgermeister 

 
  
 
                                               B E K A N N T M A C H U N G 
 
           A u f r u f 
 
  über die Einebnung von Reihen-, Kinderreihen- und Urnenreihen- 
                       gräbern (Einzelgräbern) und über den Ablauf der Nutzungsrechte  

von Familien- und Urnenfamiliengräbern auf den Friedhöfen der 
Kreisstadt Neunkirchen 

 
1. Mit Wirkung vom 01. Januar 2021 sind auf den Friedhöfen Zentralfriedhof Furpach, Wel-

lesweiler, Frankenfeldstraße, Kohlhof, Ludwigsthal, Wiebelskirchen, Hangard, 
Münchwies, alle Reihengräber und Urnenreihengräber, die vor dem 31.12.1995 und alle 
Kinderreihengräber, die vor dem 31.12.2005 belegt wurden, für eine weitere Belegung 
geschlossen und zur Abräumung und Einebnung aufgerufen. Die Ruhefrist von Kinder-
reihengräbern kann auf Antrag um 10 Jahre verlängert werden. 

 
2. Mit Wirkung vom 01. Januar 2021 werden hiermit auf dem Hauptfriedhof Scheib in 

Neunkirchen alle Familien- und Urnenfamiliengrabstätten, bei denen die 25-jährige Ruhe-
fristen und Nutzungsrechte abgelaufen sind, zur Abräumung und Einebnung aufgerufen. 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nicht möglich. 

 
3. Mit Wirkung vom 01. Januar 2021 werden hiermit auf den Friedhöfen Zentralfriedhof 

Furpach, Wellesweiler, Frankenfeldstraße, Kohlhof, Ludwigsthal, Wiebelskirchen, Han-
gard, Münchwies, alle Familien- und Urnenfamiliengrabstätten, bei denen die 25-jährige 
Ruhefristen und Nutzungsrechte abgelaufen sind, zur Abräumung und Einebnung aufge-
rufen. Eine Verlängerung des Nutzungsrechts bzw. die Einebnung der Grabstätte muss 
beim Bauamt, Abt. für Friedhofsverwaltung, Tel. 06821/202602, beantragt werden. 

 
Dieser Aufruf ergeht aufgrund der Friedhofssatzung der Kreisstadt Neunkirchen vom 
28.04.2010. Die Frist für die Abräumung der Gräber durch die Verfügungsberechtigten be-
trägt sechs Monate und läuft am 30. Juni 2021 ab. 
 
Grabmale und Einfassungen, die während dieser Frist nicht abgeräumt werden, gehen ent-
schädigungslos in das Eigentum der Kreisstadt Neunkirchen über. 
 
 
Neunkirchen, 14.01.2021 
Aumann, Oberbürgermeister 



  

 
 

 
 

O R T S S A T Z U N G 
 
 

der Kreisstadt Neunkirchen über eine Veränderungssperre  
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 130 „Goethestraße West“ 

 in der Kreisstadt Neunkirchen 
 
 

Die Kreisstadt Neunkirchen erlässt auf der Grundlage des § 12 des Kommunalselbst-

verwaltungsgesetzes – KSVG - vom 15.01.1964 in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 27.06.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24.06. 2020 

(Amtsblatt I S. 766) sowie der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches – BauGB - in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) mit Beschluss des Stadtrates vom 20.01.2021 folgende Sat-

zung: 

 
§ 1 

Örtlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 
 

Die Veränderungssperre gilt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 130 

„Goethestraße West“ dessen Aufstellung der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen in seiner 

Sitzung am 24.01.2018 beschlossen hat, und zwar für den gesamten Geltungsbereich, wie 

er im beigefügten Lageplan dargestellt ist. 

 
§ 2 

Umfang der Veränderungssperre 
 

Zur Sicherung der Planung über den künftigen Planbereich wird festgelegt, dass 

 

1.    Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden dürfen; 

 

2.    erheblich oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und  

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder    

anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen. 

 



  

 
 

 

§ 3 
Ausnahmen 

 
Ausnahmen von der Veränderungssperre können zugelassen werden, wenn überwiegende 

öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die 

Untere Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Kreisstadt Neunkirchen. 

 
§ 4 

Durchsetzung der satzungsgemäßen Pflichten 
 

Wer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt, kann nach den Bestimmungen des 

Saarländischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes – SVwVG - vom 27.03.1974, zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 01.12.2015 (Amtsblatt I S. 913) mit Zwangsgeld bis zu 

50.000,00 Euro belegt werden. 

 

Statt des Zwangsgeldes können bei Weigerung des Verpflichteten Handlungen an seiner 

Stelle und auf seine Kosten vorgenommen werden. 

 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die vom 

Stadtrat am 24.01.2018 beschlossene Satzung außer Kraft. 

 

 

Neunkirchen, den 20.01.2021 

 

 

Aumann 
Oberbürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

Nach § 12 (6) des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der derzeit geltenden 
Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentli-
chen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 
 
 

 


